
Sitzung des Gemeinderates Röllbach vom 07.04.2025  Seite 1 von 8 

Niederschrift über die 
Sitzung des Gemeinderates Röllbach 

am 07.04.2025 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
 

Sitzungsdatum: Montag, den 07.04.2025 
Beginn: 19:30 Uhr 
Ende 22:58 Uhr 
Ort, Raum: Sitzungssaal, Rathaus Röllbach  

 
Die Einladung zur Sitzung erfolgte gemäß der Geschäftsordnung. 
 
Folgende Personen sind anwesend: 

1. Bürgermeister 
Schwing, Michael   - 1. Bürgermeister -  

2. Bürgermeister 
Speth, Christian   - 2. Bürgermeister -  

ordentliche Mitglieder 
Elbert, Michael     
Englert, Vanessa     
Kempf, Thomas     
Mosch, Boris     
Schüßler, Rainer     
Weinkötz, Florian     
Wolz, Ralf     
Zimlich, Reinhold     

von der Verwaltung 
Aurich, Yvonne     
 
 
Folgende Personen sind entschuldigt: 

ordentliche Mitglieder 
Berninger, Michael     
Müller, Miriam     
Muylkens, Sarah     
 
Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
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Tagesordnung: 

Öffentliche Sitzung 

 1   Sitzungsniederschrift vom 17.03.2025; Anerkennung der Nie-
derschrift: hier öffentlicher Teil; Beratung und Beschlussfas-
sung 

 

   
 2   Jahresbetriebsplan und Jahresbetriebsnachweisung Forst 

2025; Beratung und Beschlussfassung 
 

   
 3   Neuerlass der Satzung über die Erhebung von Benutzungs-

gebühren für den Besuch der gemeindlichen Kindertagesein-
richtung Röllbach; Beratung und Beschlussfassung 

 

   
 4   Isolierte Befreiung: Erneuerung eines Zaunes von 1,30m auf 

1,80m, Flur-Nr. 678/77 Gem. Röllbach, Am Ammelgraben 76; 
Information 

 

   
 5   Nachtrag: Bestellung des Wahlleiters der Kommunalwahlen 

2026 und dessen Stellvertreter; Beratung und Beschlussfas-
sung 

 

   
 6   Bekanntgaben aus nicht öffentlicher Sitzung; Information  
   
 7   Mitteilungen informell und Anträge zur Geschäftsordnung; 

öffentlich 
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Öffentliche Sitzung 

zu 1 Sitzungsniederschrift vom 17.03.2025; Anerkennung der Niederschrift: hier 
öffentlicher Teil; Beratung und Beschlussfassung 

Sachverhalt: 
Die Niederschrift vom 17.03.2025 war vorab im RIS veröffentlicht. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat erkennt die Niederschrift vom 17.03.2025, hier öffentlicher Teil, an. 
 
einstimmig beschlossen  Ja 10  Nein 0  Anwesend 10  Befangen 0   
 
zu 2 Jahresbetriebsplan und Jahresbetriebsnachweisung Forst 2025; Beratung 

und Beschlussfassung 
Sachverhalt: 
Für das Jahr 2025 ist wieder die Betriebsplanung zu beschließen. Revierleiter Josef Fischer 
nimmt zum Betriebsablauf 2024 Stellung und stellt die Planung für 2025 vor. 
 
Die wesentlichen Zahlen sind den Anlagen beigefügt und stellen sich, wie folgt, dar: 
 
Die Gesamtnutzung ist mit 3.400 fm geplant. 
Die Einnahmen in der Vorkalkulation betragen 255.050 €. 
Die Ausgaben in der Vorkalkulation betragen 214.040 €. 
Geplantes Betriebsergebnis: 41.010 €. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Jahresbetriebsplan gemäß der Jahresbetriebsnachweisung 
für das Jahr 2025 gemäß Anlage. In einer Gemeinderatssitzung im Herbst soll darüber ge-
sprochen werden, ob man die Holzpreise nach oben anpasst. 
 
 
einstimmig beschlossen  Ja 10  Nein 0  Anwesend 10  Befangen 0   
 
zu 3 Neuerlass der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den 

Besuch der gemeindlichen Kindertageseinrichtung Röllbach; Beratung und 
Beschlussfassung 

Sachverhalt: 
Die Kindergartengebühren hat der Gemeinderat in den letzten Jahren jährlich erhöht. 
Zusätzlich wurde neues Personal eingestellt und auch regelmäßig in das Gebäude investiert 
und Anschaffungen getätigt. Zuletzt wurde, aufgrund der hohen Kinderzahlen, im Keller ein 
neuer Gruppenraum gestaltet und eine WC-Anlage eingebaut. In den nächsten Wochen wird 
der Zaun im Außenbereich erneuert. 
 
Wie die folgende Aufstellung zeigt, ist das Defizit des Kindergartens in den letzten Jahren 
immer weiter gestiegen: 
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Dieser Steigerung konnte nur bedingt durch eine sukzessive Erhöhung der Gebühren entge-
gengewirkt werden, wie die folgende Aufstellung zeigt: 
 

 
 
Die Frage stellt sich somit auch für das neue Kindergartenjahr 2024/2025, inwieweit eine 
Gebührenanpassung/-erhöhung vorgenommen werden soll. 
 
Zum Vergleich sind die aktuellen Gebühren für die Nutzung von Krippen- und Regelgruppe 
der Kindergärten Röllbach und Mönchberg (Regelkindergarten, nicht Naturkindergarten) ge-
genübergestellt: 
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Die finanzielle Situation im Kindergarten zeigt seit Jahren ein steigendes Defizit, weshalb von 
der Verwaltung eine Gebührenerhöhung ab dem neuen Kindergartenjahr auf das Niveau des 
Kindergartens Mönchberg (Regelkindergarten, nicht Naturkindergarten) vorgeschlagen wird. 
Es wird zudem vorgeschlagen, die Krippengebühren auf dem aktuellen Niveau zu belassen. 
 
Ein entsprechender Satzungsentwurf ist beigefügt. 
 
Die Kindergartenleitung, sowie der Elternbeirat, wurde über den o.g. Vorschlag der Verwal-
tung informiert.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Neuerlass der Satzung über die Erhebung von Benut-
zungsgebühren für den Besuch der gemeindlichen Kindertageseinrichtung Röllbach gemäß 
beiliegendem Satzungsentwurf mit den folgenden Kindergartengebühren: 
 

 
 
Die Krippengebühren und sonstigen Regelungen bleiben unverändert bestehen. Für den 
Krippenbereich wird für die Zeit von 07:00 – 08:00 Uhr -analog dem Kindergarten- eine 
Randzeitenbepreisung eingeführt. 
Die Satzung tritt am 01. September 2025 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch 
der gemeindlichen Kindertageseinrichtung Röllbach vom 25.03.2024 außer Kraft. 
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einstimmig beschlossen  Ja 10  Nein 0  Anwesend 10  Befangen 0   
 
zu 4 Isolierte Befreiung: Erneuerung eines Zaunes von 1,30m auf 1,80m, Flur-Nr. 

678/77 Gem. Röllbach, Am Ammelgraben 76; Information 
Sachverhalt: 
Zur der Flur-Nr.678/77 Gem. Röllbach, Am Ammelgraben 76, erhielt die Verwaltung am 
19.03.2025 einen Antrag auf isolierte Befreiung vom Bebauungsplan „Am Ammelgraben“. 
 
Darin soll von der Festsetzung der Einfriedungshöhe max. 1,30 m abgewichen werden. 
Geplant ist die Errichtung eines Zaunes, welcher eine Gesamthöhe von max. 1,80 m auf-
weist. 
 
Das Vorhaben befindet sich innerhalb des gültigen Bebauungsplanes: „Am Ammelgraben“. 
In den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird das Gebiet als „Allgemeines Wohngebiet“ 
(WA) gem. § 4 BauNVO festgesetzt. Das Vorhaben ist somit zulässig. 
 
Die Unterschriften der Nachbarn zu diesem Antrag sind nicht vollständig. 
 
Die Errichtung von Mauern einschließlich Stützmauern und Einfriedungen, Sichtschutzzäu-
nen und Terrassentrennwänden mit einer Höhe bis zu 2,0m ist gemäß  
Art. 57 Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe a) BayBO verfahrensfrei. Allerdings sind auch bei verfahrens-
freien Vorhaben die öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten, wozu auch die Festset-
zungen eines Bebauungsplanes zählen. 
 
Von den Festsetzungen des Bebauungsplanes kann im Einzelfall befreit werden, wenn die 
Befreiung städtebaulich vertretbar ist, die Grundzüge der Planung des Bebauungsplanes 
nicht berührt werden und die Befreiung auch unter Würdigung nachbarlicher Belange mit den 
öffentlichen Belangen vereinbar ist. 
 
Diese Voraussetzungen sind erfüllt, insbesondere werden nachbarliche Interessen nicht 
nachteilig berührt. Eine Beeinträchtigung der öffentlichen-rechtlichen Belange der Nachbarn 
ist durch das geplante Bauvorhaben nicht gegeben. 
 
Die isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes, zur Errichtung eines 
Zaunes, mit einer Gesamthöhe von max. 1,80m ist in diesem Fall zu erteilen. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Röllbach nimmt die Entscheidung zum Antrag auf isolierte Befreiung zu der 
Flur-Nr. 678/77, Gem. Röllbach zur Kenntnis.   
 
zur Kenntnis genommen   
 
zu 5 Nachtrag: Bestellung des Wahlleiters der Kommunalwahlen 2026 und des-

sen Stellvertreter; Beratung und Beschlussfassung 
Sachverhalt: 
Nach Art. 5 GLKrWG (Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz) ist rechtzeitig ein Wahlleiter für 
die im März 2026 stattfindende Kommunalwahl zu bestellen. Die Aufgaben des Wahlleiters 
bestehen im Wesentlichen in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Kom-
munalwahlen. 
 
Dem Wahlleiter (nicht Wahlsachbearbeiter) kommen dabei insbesondere folgende Aufgaben 
zu: 
• Erlass der Bekanntmachung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
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• Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge 
• Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge 
• Berufung der Mitglieder des Wahlausschusses 
• Ladung und Leitung der Sitzung des Wahlausschusses 
• Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 
• Ladung der Mitglieder des Wahlausschusses zur Feststellung des Wahlergebnisses 
• Bekanntmachung, in welcher Form das vorläufige Wahlergebnis verkündet wird 
• Entgegennahme der Wahlunterlagen der Wahlvorstände 
• Prüfung und ggf. Berichtigung des Wahlergebnisses 
• Leitung zur Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des endgültigen Ergeb-
nisses 
• Verkündung des abschießenden Ergebnisses und Bekanntmachung 
 
Zum Wahlleiter kann nicht berufen werden, wer sich für ein Amt als Bürgermeister oder Ge-
meinderat bewirbt (Art. 5 Abs. 1 Satz 4 GLKrWG). 
 
Des Weiteren beruft der Gemeindewahlleiter vier wahlberechtigte Personen als Beisitzer 
(sowie für jeden Beisitzer einen Stellvertreter) in den "Wahlausschuss". 
Mitglied im Wahlausschuss darf nicht sein, wer bei der Bürgermeisterwahl oder bei der Ge-
meinderatswahl als bewerbende Person aufgestellt ist, für diese Wahlen eine Aufstellungs-
versammlung geleitet hat, oder für die bevorstehenden Wahlen Beauftragter eines Wahlvor-
schlages oder dessen Stellvertreter ist. 
 
Die im Gemeinderat vertretene Partei wird daher gebeten, der Verwaltung in den nächsten 
Tagen geeignete Personen zu benennen. 
 
Es wird vorgeschlagen 
1. Herrn Tobias Friedel aus der Verwaltung als Wahlleiter der Kommunalwahl 2026  
und 
2. Frau Emilie Delval aus der Verwaltung als stellv. Wahlleiterin der Kommunalwahl 
2026 
 
zu bestellen. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, Herrn Tobias Friedel zum Wahlleiter und Frau Emilie Delval zur 
stellv. Wahlleiterin zu bestellen. 
 
 
einstimmig beschlossen  Ja 10  Nein 0  Anwesend 10  Befangen 0   
 
zu 6 Bekanntgaben aus nicht öffentlicher Sitzung; Information 
Sachverhalt: 
Die Ausschreibung der Vollzeitstelle Bauhofmitarbeiter für den Bauhof Röllbach ist zum 
nächstmöglichen Termin erfolgt. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Information zur Kenntnis. 
 
zur Kenntnis genommen   
 
zu 7 Mitteilungen informell und Anträge zur Geschäftsordnung; öffentlich 
Sachverhalt: 
Der Bürgermeister gibt Informationen zur Verabschiedung vom Haushalt 2024 im Kreistag 
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bekannt. Die Kreisumlage steigt demnach auf 47,9% Punkte. 
Der Bürgermeister gibt Informationen zur Tarifeinigung im öffentlichen Dienst bekannt. 
Rückwirkend zum 01.04.2025 gibt es eine lineare Entgelterhöhung von 3,0 Prozent, mindes-
tens jedoch 110 Euro monatlich. Eine weitere Entgelterhöhung von 2,8 Prozent erfolgt ab 
dem 01. Mai 2026. Eine Erhöhung der Jahressonderzahlung auf einheitlich 85 Prozent er-
folgt ab dem Kalenderjahr 2026. Die Möglichkeit besteht, Teile der Jahressonderzahlung in 
bis zu drei freie Tage umzuwandeln. Es gibt einen zusätzlichen Urlaubstag ab dem Kalen-
derjahr 2027. 
Der Bürgermeister gibt Informationen zur Verleihung von Feuerwehr Ehrenzeichen in Eisen-
bach bekannt. 
Der Bürgermeister gibt Informationen zum Jahrtag der Feldgeschworenen 2025 in Großheu-
bach gekannt. 
Der Bürgermeister gibt Informationen zur Aktion „Saubere Flur“ bekannt und dankt allen Hel-
ferinnen und Helfern. 
Der Bürgermeister gibt Informationen zur ersten Seniorenfahrt am 03.04.2025 bekannt. 
Der Bürgermeister gibt Informationen zum Gottesdienst für das Leitungsmodell „in solidum“ 
für den Pastoralen Raum bekannt.   
Der Bürgermeister gibt Informationen zum Bauabschnitt „In den Vierteln“ bekannt. 
Der Bürgermeister gibt Informationen zum diesjährigen Osterbrunnen am Hirtenplatz be-
kannt und dankt Alma Reinhardt für den alljährlichen Schmuck.  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Mitteilungen zur Kenntnis. 
 
zur Kenntnis genommen   
 
 
 
 
Gemeinde Röllbach, 29.04.2025 
 
 
 
 
Michael Schwing    Yvonne Aurich 
Vorsitzender    Protokollführer 
 


